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Schweizerische humoristisch-satirische Wochenschrift Gegründet 1875 - 104. Jahrgang

Nebis
Jura-Standpunkt

Wir Schreiber und Karikaturisten des
Nebelspalters halten uns für fehlbare, aber
immerhin kritische Leute, die wissen, dass sie
es mit ebenfalls kritischen zu tun haben -
Ihnen nämlich, den Leserinnen und Lesern,
den Betrachterinnen und Betrachtern unseres
Blattes. Ein Xfür ein U lassen Sie sich, so weit
Ihr kritischer Verstand reicht, und er reicht
natürlich weit, keinesfalls vormachen. Schon
der Verdacht, hinters Licht geführt zu werden,
löst Lawinen von Leserbriefen aus. Gut so, für
Sie undfür uns!

Nun weiss natürlich der Nebelspalter genau,
dass das meiste, worüber in unserem Lande zu
befinden ist, seine zwei oder noch mehr Seiten
hat. Gerade weil er eine kritische Zeitschrift
ist, pflegt er keine strammen Parolen auszugeben,

sondern mit Geschriebenem und
Karikiertem die eigene Meinung derer herauszufordern,

die ihn lesen und betrachten. Das

führt gelegentlich - und wohl unvermeidlich -
zum Vorwurf, der Nebelspalter sei auch nicht
mehr, was er einmal war, zu Hitlers, Mussolinis

und Stalins Zeiten nämlich. Doch so klar
sich damals der Auftrag ergab, gegen braune
und rote Fäuste kompromisslosfür die Demokratie

einzustehen, so klar ergibt sich heute
der A uftrag, diese Demokratie auch wirklich
zu praktizieren. Das aber heisst: Meinungen
haben, sich mit Meinungen auseinandersetzen,

Meinungen gelten lassen. Und das
wiederum setzt eigenes Denken und die Bereitschaft

zur Toleranz voraus. Wir sagen beides
leicht und haben es mit beidem schwer.

Am 24. September steht unsere kleine
Demokratie, der auch der Nebelspalter in
heiterer undzuweilen bissiger Zeitgenossenschaft
dient, auf einer ganz besonderen Probe: Die
Abstimmung des Volkes und der Stände über
den Kanton Jura ist eine politische
Uraufführung im schweizerischen Bundesstaat.
Da geht es für einmal nicht um Kredite, um
Steuern oder ähnlich Handfestes, sondern um
nichts Geringeres als ein neues Bundesglied.
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Natürlich haben die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger auch und gerade in diesem Fall,
der einzigartig ist, die vollkommene Freiheit,
ja oder nein zu sagen, und der Nebelspalter
wäre der letzte, der ihnen einreden möchte, sie
könnten im Grunde nur zustimmen, weil sonst
der Untergang des Landes drohe.

Das ist ein Unfug, den wir, die Schreiber
und Karikaturisten des Nebelspalters, nicht
mitzelebrieren. Wohl aber, und das ist etwas

ganz anderes, treten wir gemeinschaftlich aus
unserer Reserve und erklären, dass wir den

neuen Kanton begrüssen. Uns hat, wie manchen

unter Ihnen, der separatistische Kampf in
den letzten dreissig Jahren auch vielfach

missfallen. Das beweisen Glossen und Karikaturen
in grosser Zahl. Aber es gibt Wichtigeres, als
alten Unwillen zu konservieren. Je tiefer wir
uns mit der jurassischen Geschichte beschäftigt

haben, desto gründlicher ist uns aufgegangen,

dass der politische Selbständigkeitswille
hinter den blauen Bergen nicht zu den
Erfindungen blindwütiger Extremisten gehört. Er
hat vielmehr seine beweisbare Tradition. Und
es war schliesslich die grosse Volksmehrheit
des Standes Bern, die diese Tradition respektierte

und den Jurassiern das Selbstbestimmungsrecht

zuerkannte. Sie entschieden sich,
wie jeder Kenner erwarten konnte: die Süd-
jurassier für Bern, die Nordjurassier für den

eigenen Kanton, die Laufentaler für zusätzliche

Erkundungen. Nun bleibt nur noch der
wichtigste demokratische Entscheid offen, der
schweizerische.

Der Nebelspalter meint, ohne Ihnen, den
Leserinnen und Lesern, seine Überzeugung
aufdrängen zu wollen, dass es politisch
vernünftig wäre und zum besten unseres Landes
ausschlüge, wenn wir billigen würden, was das
Bernervolk und die Jurassier demokratisch
entschieden haben. Auch das Ja allerdings, wir
wissen es, bleibt mit Risiken befrachtet: Im
Südjura dauert die Unruhe an, und sie wird
weitergeschürt. Aber mit dem Ja, das einen
neuen Kanton in seine eidgenössische
Mitverantwortung verweist, ist den Extremisten weit
besser zu begegnen als mit einem Nein, das
ihnen nur Auftrieb verliehe. Das Ja hilft der
grossen Mehrzahl der Massvollen, der
Aufbauwilligen, hilft all denen, die in eigener Freiheit

zu uns gehören wollen. Mit dem Nein stossen

wir sie zurück. Wohin? Gewiss nicht nach
Bern, das die Trennung gebilligt hat. Aber wohin

denn sonst? Soll der Jura zum eidgenössischen

Protektorat werden? Auch kein behaglicher

Gedanke. Dennoch bleibt das Nein
erlaubt - man sollte sich dann nur nicht vor der
Überlegung drücken, was dabei herausschaut.

Der Nebelspalter hat sich dieser Überlegung

gestellt. Er hält das erlaubte Nein für ein
unglückseliges Nein. Im Vertrauen auf die
innere Kraft der Demokratie, auch der jurassischen,

sagt er: Ja. Ritter Schorsch
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